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Sehr geehrter Herr Kuhlmann, 
 
mit Antrag vom 19.12.2018 baten Sie unter Bezug auf das 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) um die Herausgabe einer Übersicht 
über alle laufenden develoPPP.de-Projekte. 
 
Nach Prüfung Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass mir die von 
Ihnen erbetene Übersicht nicht als amtliche Information vorliegt. Das IFG 
normiert keine Informationsbeschaffungspflicht, insofern sieht das IFG 
nicht vor, dass erbetene Übersichten eigens im Rahmen einer IFG-
Antragsbearbeitung erstellt werden. Davon abgesehen kann ich Sie 
darüber informieren, dass über die Durchführungsorganisationen 
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 
und der sequa gGmbH derzeit knapp 350 Projekte im Rahmen des 
develoPPP.de-Programms durchgeführt werden.  
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Die von Ihnen begehrten Informationen entnehmen Sie bitte den als 
Anlage beigefügten Kurzberichten.  
 
Im Rahmen der Antragsbearbeitung war ein Drittbeteiligungsverfahren 
gemäß § 8 Absatz 1 IFG durchzuführen. Ich weise darauf hin, dass die 
gesetzliche Monatsfrist in Fällen der Drittbeteiligung nicht einschlägig ist 
(§ 7 Absatz 5 Satz 3 IFG). 
 
Diese Auskunft ergeht für Sie gebührenfrei (§1 IFGGebV i.V. mit der 
Anlage zu § 1 IFGGebV, Teil A, Nr. 1.1).  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Dahlmannstraße 4, 53113 Bonn, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
elektronisch unterzeichnet Uwe Schäfer 
 

 


